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§ 14 BNatSchG

Eingriffe in Natur und Landschaft

(1) Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses

Gesetzes sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung

von Grundflächen oder Veränderungen des mit der

belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden

Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das

Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.
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(1) Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet,

vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und

Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen sind

vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem

Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit

geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft

zu erreichen, gegeben sind. Soweit Beeinträchtigungen

nicht vermieden werden können, ist dies zu begründen.

§ 15 BNatSchG
Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von Eingriffen
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§ 15 BNatSchG
Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von Eingriffen

(2) Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare

Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes

und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichs-

maßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen).

Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die

beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in

gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das

Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder

neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und

sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in

dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise

hergestellt sind ….
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§ 15 BNatSchG
Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von Eingriffen

(5) Ein Eingriff darf nicht zugelassen oder durchgeführt

werden, wenn die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden

oder nicht in angemessener Frist auszugleichen oder zu

ersetzen sind und die Belange des Naturschutzes und der

Landschaftspflege bei der Abwägung aller Anforderungen

an Natur und Landschaft anderen Belangen im Range

vorgehen.
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